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Landjäger Sixtus Seeli (1797-1868) Martin Camenisch

von Flims Waldhaus

«SzwgzVr ßzzrrora zwpzzzzper er cÄo 5.

ßodzzs Ht m &zzr»d

«Herr /Wo«, er« rirwrer Z-zOTt/y/zger ist /»»ge/äßr
tHsse/^eJ wie cHs/zzrz/te iHd nw erwew Wzzgera».

Mit diesen Worten rapportierte Sixtus Seeli (1797-1868) am
6. September 1840 von seiner Station in Splügen an seinen Vorge-
setzten in Chur, Heinrich de Mont (1788-1856). Als Leiter des

Verhörrichteramtes wurde de Mont üblicherweise mit Verhör-
richter oder «Baron»' ab 1845/46 dann auch als «Polizeidirek-
tor»' angesprochen. Seeli, welcher seine Arbeit und seine finanzi-
eile Situation in diesem Satz sehr negativ umschreibt, war am
13. Oktober 1825 ins Landjägerkorps aufgenommen wordend
Zum Zeitpunkt seines Schreibens gehörte er dem Bündner Poli-
zeikorps, welches 1804 aus der Taufe gehoben worden war, seit
beinahe 15 Jahren an.

Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit dem Leben und
dem Alltag von Sixtus Seeli von Flims Waldhaus. Als Bürger der

Gerichtsgemeinde Flims, welche in der ersten Hälfte des 19.

Jahrhunderts noch fast vollständig rätoromanisch war, verfasste
Seeli seine monatlichen Rapporte (im Gegensatz zu einigen an-
deren rätoromanischen Landjägern) in der Regel in seiner Mut-
tersprache. Für diesen Aufsatz sind all die von ihm verfassten
(und erhaltenen) Rapporte berücksichtigt worden. Diese Doku-
mente sind Teil eines einzigartigen Quellenbestandes von mehr
als 3000 Rapporten, allesamt zwischen 1818 und 1847/48 von
den auf den verschiedenen Stationen des Kantons Graubünden
postierten Landjägern verfasst und an den in Chur amtierenden
Verhörrichter adressiert.' Von Interesse ist einerseits der Fokus
auf Seeli in seiner Funktion als Landjäger (allgemeine Vorgaben,
ständiger Patrouillendienst), insbesondere intressieren hier
aber auch die mit diesem Auftrag verbundenen gesundheit-
liehen, finanziellen und familiären Auswirkungen. Im Hinblick
auf die Herkunft Seelis (Flims Waldhaus als Ort, in dem im frü-
hen 21. Jahrhundert kaum noch rätoromanisch gesprochen
wird) ist gerade auch die Frage nach seinem Gebrauch des Räto-
romanischen von besonderem Interesse. Der Beitrag liefert zu-
erst eine Ubersicht über die biographischen Stationen von Sixtus
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W-t-V

Seeli und versucht in einem weiteren Teil, aus den rapportierten «Waldhäuser bei Flims>, 1874.

Informationen des Landjägers einen partikulären Einblick in Sepiatusch von H. Fleidegger.
- -, In der Bildmitte die spätere

dessen Alltag zu liefern. Via Sorts sut (Fundaziun Ca-

pauliana Chur, Inventarnum-
mer: 12054).

Überblick über die biographischen Stationen von
Sixtus Seeli (1797-1868)

Am 20. September 1797 wurde Sixtus Seeli in Flims als Sohn von
Gion Curat' (Hans Conrad, 1772-1829) und Turtè (Dorothea,
geb. Malia, 1768-1826), beide Bürger von Flims, geboren/ Er und
seine Geschwister bildeten wahrscheinlich die sechste Generation
an Gemeindebürgern, welche in Flims Waldhaus den Familienna-

men Seeli trugen/ Dort wuchs Sixtus als ältestes von sieben Kin-
dern, von welchen vier frühzeitig verschieden, auf/Die Gerichts-
gemeinde Flims bildete zu dieser Zeit gemeinsam mit den

Gerichtsgemeinden Hohentrins (Crap S. Bargatzi) und Rhäzüns
ein gemeinsames Hochgericht. Im Jahr 1805, als Sixtus Seeli acht

Jahre alt war, bestand Flims Waldhaus gemäss einer Angabe Jo-
hann Ulrichs von Salis-Seewis (1777-1817) aus zehn Wohnhäu-
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sernd°Die Gemeinde Flims zählte insgesamt 128 Häuser, die glei-
che Anzahl Ställe und dazu vier Mühlen. Die Wohnhäuser waren
grösstenteils aus Holz gebaut, so auch diejenigen in Flims Wald-
haus. Durch die Fraktion verlief die alte Landstrasse, welche Rei-
chenau mit der Surselva verband." In Flims lebten im Jahr 1805

insgesamt 703 Personen: je 103 verheiratete Männer und Frauen,
28 Wittwer und 37 Wittwen, 116 Mädchen und 130 Knaben unter
16 Jahren (Sixtus Seeli inbegriffen), als auch 66 junge Frauen und
100 junge Männer über 16 Jahren." Die Erstsprache der Mehrheit
der Flimser Bürger war anfangs des 19. Jahrhunderts das Rätoro-
manische. Konfessionell gesehen seien die Flimser, so von Salis-

Seewis, reformiert. Die Gemeinde könne sich jedoch «nicht rüh-
men[,] daß sie sich beim Gottesdienst durch Achtsamkeit und
Anstand auszeichne». Auch der Religionsunterricht werde nur
ungenügend besucht, ganz abgesehen von der Tatsache, dass die
Schule oft vernachlässigt werde. Diese werde durch Fonds finan-
ziert, daure vier Monate und bestehe aus zwei Klassen, von denen
die «oberste» vom Pfarrer geführt werde. Man könne jedoch nicht
behaupten, so der Autor seine Angaben relativierend, dass Flims
mit seinem eher ärmlichen Schulzustand im Kanton Graubünden
eine Ausnahme darstelle. In jedem Fall wird sich die schulische

Ausbildung von Sixtus Seeli in der bekannten Transitionsphase
hin zur Einführung einer Pflichtschule" nicht wesentlich von der-

jenigen vieler Bündner Kinder unterschieden haben; eine be-
trächtliche Zeit des Jahres waren sie ihren Eltern in der häuslichen
Arbeit behilflich oder verdingten sich in einem Landdienst bei

Drittpersonen. Das Fehlen einer umfassenderen Ausbildung in-
nerhalb der sozialen Schichten, aus denen die meisten Landjäger
stammten, sollte sich später auch in deren Schriftsprache (Rap-
porte) zeigen. Darüber hinaus ist die Korrelation zwischen so-
zialem Status und Arbeit auch im Entscheid sichtbar, überhaupt
im Landjägerkorps dienen zu wollen: Für wohlhabendere Per-

sonen - in Flims traditionsgemäss etwa die Familie Capol - wäre
ein solcher Polizeidienst dem Ansehen kaum gerecht geworden."
Sixtus Seelis erste Kindesjahre waren von einer grosspolitisch sehr

bewegten Zeit, welche auch in Flims unmittelbare Spuren hinter-
liess, geprägt. In Zusammenhang mit den Kämpfen rund um den
Zweiten Koalitionskrieg (1798-99) erwähnt Pfarrer Christian
Parli (1758-1820) in seiner Chronik" mehrere Plünderungen in
Flims und im Besonderen auch in Flims Waldhaus - sowohl von
den französischen, als auch von den österreichischen und den da-
mit alliierten russischen Truppen: Nach einer neuerlichen Offen-
sive der Franzosen im Herbst 1799 seien beispielsweise die rus-
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sischen Soldaten, von Parli auf 20000 geschätzt, «durch das

Waldhaus» gezogen und hätten dabei «was sie fanden in den
Häusern und auf dem Feld» geplündert. Diejenigen «im Wald-
haus» hätten ihre Wohnungen verlassen und sich für eine Zeitlang
ins Dorf zurückgezogen. Die Helvetischen Revolutionen, welche
Parli aus einer sehr lokalen Perspektive schildert, führten schlus-
sendlich zur Geburt des Kantons Graubünden (1803) und waren
in der Folge auch indirekt ausschlaggebend für die Einrichtung
zentralstaatlicher Organe und Institutionen wie dem Landjäger-
korps am 30. Mai 1804."'
Die Drangsal in Zusammenhang mit den Plünderungen sowie
die ökonomische Situation im Allgemeinen, welche bereits vor
den turbulenten Jahren nicht sehr blühend gewesen war, sorgte
für stetig ansteigende Auswanderungszahlen. Viele junge Flim-
ser versuchten ihr Glück entweder in fremden Diensten''' oder
konnten eine Anstellung bei ausgewanderten Bündnern finden,
welche in der Fremde Zuckerbäckerein führten." Sixtus Seeli

entschied sich für eine militärische Karriere. Zu ermitteln ist
beispielsweise, dass er am 12. Oktober 1815 im Alter von 18

Jahren als Grenadier in den französischen Schweizerregimen-
tern die Ehren- und Treuemedaille erhielt." Pfister errechnet für
die gesamte Mediation 37 Flimser, die unter Napoléon gedient
hätten." Am 13. Oktober 1825 wurde Seeli vom Kleinen Rat des

Kantons Graubünden als neuer Landjäger ins kantonale Polizei-
korps gewählt. Gemäss Landjägerinstruktion war militärische
Erfahrung eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Auf-
nähme ins Korps." Seeli wird, wie dies der Taufort seines ersten
Kindes vermuten lässt, nach der Aufhebung der Schweizerregi-
menter (1815) und bis zu seiner Anstellung im Landjägerkorps
als Söldner in Frankreich gedient haben.

Knappe zwei Jahre vor seiner Anstellung als Landjäger heiratete
Sixtus Seeli am 29. November 1823, also im Alter von 26 Jahren,
in Chur Maria Catharina Laim (1800-1892), eine Katholikin aus
Alvaneu." Am Hochzeitstag waren die Brautleute bereits seit
mehreren Monaten Eltern der kleinen Turtè (Dorothea), die am
23. März 1823" in Paris von einem «Spiritual reformau», einem
reformierten Geistlichen, getauft worden war. Am 7. April 1825,
ein halbes Jahr vor Sixtus Seelis Aufnahme ins Landjägerkorps,
wurde ihr zweites Kind, Gion Curat, geboren. Der dritte Nach-
komme war dann Daniel, welcher am 18. Juni 1830 geboren wur-
de. Mit Christian erblickte schliesslich kaum ein Jahr später (29.

April 1831) ein ausserehelicher Sohn von Sixtus Seeli das Licht
der Welt. Dessen Mutter war Ursula Clemens (1803-1843) von



30

Praden. Diese aussereheliche Vaterschaft lässt erahnen, dass der
interne Familienfrieden bei den Seelis getrübt war.
Bevor dieser und andere Fälle aus dem Alltag von Sixtus Seeli je-
doch eingehend behandelt werden, ist es vorteilhaft, zuerst einen
Blick auf die verschiedenen Dienststationen des Landjägers aus
Flims Waldhaus zu werfen. Von den ersten Dienstmonaten sind
keine Rapporte überliefert. Diesbezüglich bildet Seelis Fall jedoch
keine Ausnahme; für gewöhnlich begannen die neu aufgenom-
menen Landjäger ihren Dienst im kantonalen Gefängnis Sennhof
in Chur (bestehend seit 1817) oder in einer Flilfsfunktion für den
Verhörrichter und für die Regierung." Die Korrespondenzen zwi-
sehen dem Verhörrichter und dem Flimser Landammann Anfang
Februar 1826" scheinen diesen Sachverhalt auch im Falle Seelis zu
bestätigen. Sich auf diese Informationen stützend und die ver-
schiedenen Berichtorte späterer Diensttage «auf dem Land» be-

rücksichtigend resultiert zusammenfassend folgende Ubersichts-
tabelle für die verschiedenen Stationen des Landjägers Sixtus Seeli

für die Zeit zwischen 1825 und 1868.
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Wegen des Fehlens der Monatsrapporte für die Jahre nach 1847/48
lassen sich die Spuren der Landjäger in dieser Zeit im Allgemeinen
nicht mehr gut verfolgen. Seeli dürfte während der folgenden Jah-

re (womöglich sogar ohne Unterbruch) an der Tessiner Kantons-

grenze gedient haben. Kurz nach dem 7. April 1856 unterzeichne-
te er beispielsweise eine Landjägerpetition für mehr Lohn.-® Nebst
ihm und anderen Korpsangehörigen erscheint auch sein ältester

Sohn, Gion Curat Seeli (1825-1900), als Antragsteller. Er war un-
terdessen wie sein Vater ins Korps aufgenommen worden" und
befand sich zu diesem Zeitpunkt in Spino (Promontogno) im Ber-
gell. Auch sein zweiter Sohn Daniel sollte später (1861) ins Land-
jägerkorps tretend" Die letzte Information zu Sixtus Seeli ist im
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Landjägerposten 1841

X St. LuzisteigX am Grenzzoll

X patroullierend

# im Sennhof in Chur

in der Zwangsarbeitsanstalt Fürstenau

H im Regierungsgebäude in Chur

Fläscherfahrt
X^Samnaun-Compatsch

XyMartinsbruck
{ (Martina)

^ X Schmitten (Seewis)

Obere Zollbrücke
Untere Zollbrifcke/

Tardisbrücke
Dalvazza/Küblis

Klosters

Fürstenau -5^ Fürstenauer Zollbrücke/
X Albulabrücke

Disentis/Mustér MüstairFilisur/AlvaneuRongellen/Thusis

Savognin Ponte (La Punt)

Splügen

Silvaplana

Mesocco

Poschiavo

Brusio
San Vittore,

Kirchenbuch von Flims aufgezeichnet: Darin wird im Totenregi- Landjägerposten des Kantons

ster vermerkt, dass Sixtus Seeli am 19. November 1868 verstorben Graubünden, 1841 (Martin

i "KT i • tm- i 1 i -r. • Camenisch, Reliefkarte aus
und am 21. November 1868 in rüms begraben worden sei. Bei dem Atlas der Schweiz).
der Angabe der Todesursache steht ein Fragezeichen. Bei den Be-

merkungen ist weiter vermerkt, dass Seeli in San Vittore verschie-
den sei. Jedoch wurde später im Taufbuch hinzugefügt, dass er «als

Landjäger im Misox»" verstorben sei - eine Tatsache, welche sich
nach seinem Tod auch durch die mehrmaligen Anfragen seiner
Wittwe um finanzielle Unterstützung zu bestätigen scheint.'' Six-

tus Seeli hatte also bis zu seinem Tod im Alter von 71 Jahren für
den Kanton Graubünden gedient.

Alltag im Landjägerkorps

PtftroMz'/ZeraJz'erast

Das Patrouillieren war gemäss Instruktion das zentralste Element
des Landjägeralltags. Die Polizeibeamten waren in ihrem Zustän-
digkeitsgebiet angehalten, beinahe tagtäglich Kontrollstreifen
durchzuführen'* und ihre Durchgänge von den lokalen Obrig-
keiten (in der Regel den Landammännern) im Tourenbuch signie-
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ren zu lassen. Bezeichnenderweise waren diese Patrouillen wäh-
rend des ganzen Jahres und bei jeder Witterung durchzuführen.
Sporadisch mussten die Landjäger auch andere Korpskame-
raden auf ausserordentlichen Touren begleiten. Am 5. September
1833 beispielsweise rapportierte Seeli dem Verhörrichter nach sei-

ner Streife über den Lukmanierpass, welche er mit dem damals in
Disentis stationierten Landjäger durchgeführt habe: «Q]ou sondel
arivaus anzelmel Culg ilg Landjäger Cassanova a ollivoni dils
30. agust fieg bein, me en ilg vangier a navoss vein nuss gieu heg
gronda margottaura.» / «Am 30. August bin ich sehr gut mit Land-
jäger [Martin] Casanova in Olivone angekommen, aber bei der
Rückkehr hatten wir sehr schlechtes Wetter.»" Das Tragen der
Uniform war Pflicht und wurde nur während der seltenen Ur-
laube (keine bis wenige Tage pro Jahr") oder bei Ausnahmebeur-
laubungen erlassen - dies jedoch explizit nicht während der Hin-
und Rückreise. Landjäger Seeli beispielsweise wollte im Herbst
1842 einige «faigs» / «Angelegenheiten» regeln und fragte den Ver-
hörrichter aus diesem Grund an, ob er zum Ilanzer Markt «en

biergers Kleiders» / «in Zivilbekleidung» gehen dürfe." Dies wur-
de ihm erlaubt, jedoch nur unter der Bedingung, dass die Hin- und
Rückreise «in voller Montur» erfolge. Seeli dürfe jedoch «Civil-
Kleider» mitnehmen «und in denselben auf den Markt gehen»."

Zü'gcvze z/rad Fremde
Die Suche nach Fremdpersonen ohne Aufenthaltsrecht und deren

Transport nach Chur bzw. über die Grenzen, der so genannte
«Schub», war einer der Hauptaufträge der Landjäger. Letztlich
stand diese Tätigkeit auch als Namenspatin für ihre Berufsbe-
Zeichnung, denn als grösstenteils auf dem «Lande» stationierte
Polizeibeamte waren die Landjäger zuständig für die Jagd nach

Vagabunden, Hausierern, Krämern, Deserteuren und anderen un-
erwünschten Personen des bürgerlichen Rechtsstaates, welcher
sich mit der Geburt des Kantons Graubünden zusehends zu ma-
nifestieren begann." Diese Personentransporte (die Fremden
über die Grenze, die Bündner zu den Behörden ihrer Herkunfts-
gemeinden) konnten nicht immer im Sinne und nach den von der

Polizeileitung proklamierten Normen bewerkstelligt werden.
Gerade die Tatsache, dass die Transporte bei jeder Witterung und
oft ohne Hilfsmittel zu erfolgen hatten, sorgte immer wieder für
Erschwernisse. Anfang Mai 1831 beispielsweise schrieb Landjäger
Seeli aus Splügen, dass er «schont survangieu 2. tranzPorts chan
bucca gieu calzers en pei» / «bereits zwei Transporte in [Emp-
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fang] genommen habe, bei welchen die [Personen] barfuss waren»,
und er müsse so «passar ilg Colm» / «den Berg überschreiten»*"

(Splügenpass Richtung Königreich Lombardo-Venetien). In ih-
ren Monatsrapporten lieferten die Landjäger immer eine Uber-
sieht über Personenbewegungen sowie über gesichtete oder gar
aufgefangene Individuen. In seinem Rapport vom 12. April 1828

beispielsweise erwähnte Seeli, dass «Zwey Töchtern des Gregory
Iten» herumzögen, die Leute betrügen und ihnen «Medizinen»
verabreichen würden.*' Eine der beiden habe ein Kind bei sich
und sie seien nun «aus Lungnetz» abgereist. Seeli beendete seinen

Rapport mit der Frage, wie er vorzugehen habe, denn eine der
Schwestern werde «in bälde» wieder «nach Italien» zurückkeh-
ren. Die dem Verhörrichter von den Landjägern übermittelten
Informationen waren in gewisser Weise Teil eines Monitorings.
Durch die Auskünfte konnte der Verhörrichter von Chur aus die

maximale Ubersicht über die Vorkomnisse in den Bündner Tälern
erhalten und dadurch neue Massnahmen in die Wege leiten.*^ In-
nerhalb dieses Monitorings entwickelte sich im Verlaufe des 19.

Jahrhunderts gerade die Kontrolle über die einheimische Wohn-
bevölkerung zu einem der zentralsten Aufgabenbereiche. Es wa-
ren dies typische Bestrebungen eines bürgerlich-korrektiven
Rechtsstaats dieser Zeit. Am 16. Juli 1833 etwa rapportierete See-

Ii von Rothenbrunnen über ein «femma storna» / «verrückte
Frau» von Präz am Heinzenberg, welche sich bereits länger in
Cazis aufhalte.*" Er habe sie «a Cassa»/«nach Hause» transpor-
tieren wollen, jedoch habe «ilg singiur misstral»/v«der Landam-

mann» (Ludwig Anton Vieli?) und sein Vater «singiur Lantritter
Balthasar[?] Vieli» gebeten, dass er sie in Präz anzeige. Diesem
Wunsch sei er gefolgt und habe gesagt, dass man «la femma» / «das

Weib» in Cazis abholen möge. Dies sei jedoch nicht geschehen.
Der Verhörrichter antwortete daraufhin, dass Seeli ein nächstes

Mal den Transport, die «Schubfuhr nach Haus», selber vorneh-
men solle.** Derlei Korrespondenzen verdeutlichen, dass Miss-
Verständnisse bei den Zuständigkeiten ein wiederholtes Problem
darstellten. Erkennbarerweise befanden sich die Landjäger hier
sehr oft in einer zwiespältigen Situation, da sie zwei Parteien mit
oftmalig unterschiedlichem Interesse dienlich sein mussten; auf
der einen Seite dem Kanton mit seinen zentralstaatlichen Bestre-

bungen, auf der anderen Seite den lokalen Obrigkeiten, die sehr

oft ein föderatives System befürworteten. Nebst der Kontrolle
des Tourenbuches waren diese Obrigkeiten sogar berechtigt, den

Landjägern kleinere Aufträge aufzuerlegen - z.B. die maximal

eintägige Überwachung von einheimischen Häftlingen in ihren
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lokalen Verwahrungsräumen. Sehr oft missbrauchten sie aber die-
se vom Kanton zugestandene Möglichkeit/^ Seeli beispielsweise
gab dem Verhörrichter Anfang 1834 an, dass er am 17. Januar von
der «oberkeit» von Ortenstein im Boden hergerufen worden sei

und dass man ihn nach den ersten 24 Stunden «aung pligeg. forza
3 na 4 gies» / «noch länger, vielleicht drei oder vier Tage» brauche,
um Elsbeth Flisch, «quella fema» / «dieses Weib» von Rothen-
brunnen, zu bewachen/^ In solchen Fällen sah sich der Kanton
oftmals gezwungen, den Gerichtsgemeinden Zugeständnisse zu
machen, um das Verhältnis und die Kooperation der lokalen Ob-
rigkeiten mit zentralstaatlichen Institutionen nicht zu gefährden.
In einem anderen überlieferten Fall wurde Seeli (Ilanz) aufgefor-
dert, einer möglichen öffentlichen Hinrichtung in Obersaxen bei-
zuwohnen, jedoch dürfe gemäss Verhörrichter auch hier «die

Bewachung jener Individuen» nicht länger dauern, «als die Noth
es erfordert»/'' Partikulär in Zusammenhang mit den Diensten für
die lokalen Obrigkeiten ist auch der Verwahrungfall des Landam-
manns Vintschegn Caduff: Im Rahmen mehrerer in Ilanz erfolgter
Diebstähle habe man gemäss SeelH versucht, bei den «Tumerras»

(6. Dezember 1836) und bei den «Padretti a Paiarola Cunpani»
(13. Dezember 1836) einzubrechen/' Auf Befehl des Landam-

manns der Gruob habe er sich gemeinsam mit dem Weibel auf die
Suche nach Landammann «Chien Cadoff» gemacht. Man habe

ihn unterhalb von Ruschein gefasst und am 27. Dezember 1836

«tiers ilg beherdig» / «zur Behörde» gebracht. Seit dann habe er
«stovieu star par Camont dilg oberkeit a survier ad ells ezetra» /
«der Obrigkeit gehorchen müssen und ihr ausserordentlich be-
dienlich sein». Während dieser Zeit habe Landjäger Caduff für
ihn die Touren durch seinen «Bezierg» gemacht. Wie es scheint,
gelang es Vintschegn Caduff jedoch, nach seiner Verhaftung vom
27. Dezember 1836 wieder zu fliehen. Am 18. Januar 1837 dann
konnte Seeli neuerlich berichten, den flüchtigen Delinquenten
dingfest gemacht zu haben/" In der Folge wurde der stellvertre-
tende Landjäger Giusep Antoni Caduff beschuldigt, dem Häft-
ling, beziehungsweise dem Flüchtigen, (passiv?) geholfen zu ha-
ben, da dieser offenbar ein «naher Verwandter» gewesen sei/'
Seine Entlassung war die voraussehbare Konsequenz. Seeli sei-
nerseits konnte sich in Zusammenhang mit der Verhaftung des

ehemaligen Landammanns profilieren. Es handelt sich dabei im
überlieferten Quellenmaterial um einen der einzigen Fälle, in de-

nen er das Bild eines regelrechten Helden hinterlässt. Direkte Lo-
besbekundungen des Verhörrichters gegenüber Seeli sind in den
vorhandenen Dokumenten jedoch nicht zu finden.
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Die Gründe für den Diebstahl sind unbekannt. Man kann nur
spekulieren, dass Vintschegn Caduff aus reiner Armut delinquent
geworden war. Die Problematik einheimischer Armutsfälle jeden-
falls, welche bereits in Zusammenhang mit der «femma storna» /
«verrückten Frau» von Präz im Heinzenberg gestreift wurde, er-
fuhr ihren Höhepunkt im Armutsgesetz von 1839, durch das die

Gerichtsgemeinden verpflichtet wurden, neue Massnahmen zur
Armutsbekämpfung im Kanton Graubünden zu treffen (Emen-
nung von Bettelvögten und lokalen Armenkommissionen)." Als
Folge dieses Gesetzes wurde im Jahr 1839/40 unter anderem auch
der Landjägerposten in der Val Lumnezia eingerichtet." Als Bei-
spiel für die verschärfte Armutspolitik im surselvischen Seitental
kann etwa die Aussage des Vorstehers von Vignogn, Cristian Fop-
pa, vom Jahr 1847 herangezogen werden: Er könne bestätigen,
dass Landjäger Seeli in Lumbrein Onna Maria Arpagaus und
Onna Maria Gartmann von Vignogn «anflau» / «aufgefunden»
habe, wie sie «per las caßas, a betligiar» / «durch die Häuser bet-
teln» gegangen seien. Seeli habe die beiden Frauen zu ihm, dem

«gierau» / «Gemeinderat» nach Vignogn gebracht."
Die Kontrolle der Arbeitsbescheinigungen von saisonalen Fremd-
arbeitern war für die Landjäger ein potentielles Konfliktfeld. Die
Polizeibeamten mussten immer wieder feststellen, wie uner-
wünscht die Uberprüfung der Schriften dieser Arbeitskräfte bei
ihren Auftraggebern war. Der Rapport vom August 1833 deutet
darauf hin, mit welcher Opposition Seeli in solchen Situationen
zu kämpfen hatte, und wie die Widersacher oftmals regelrecht
diffamierend wurden: Der Landjäger befand sich im beschrie-
benen Fall in Bonaduz auf seiner Kontrolle der «pattentas» eines

gewissen «meitter» Peter Frick von Cazis." Nachdem er von
demselben zunächst ignoriert worden sei, habe er auf seine Befug-
nis und seine «oblichaziun» / «Pflicht» bestanden, die «tokamens»

/ «Dokumente» zu kontrollieren. Die «kanera»/ «Lärmkulisse»
sei gestiegen und Frick sei «sillieus neu a si par[el]»/«auf ihn

zugesprungen». Nachdem er sich gewehrt habe («senza dar bucca
ina frida ad el» / «ohne ihm einen einzigen Hieb zu geben»), habe

er den Arbeiterchef als «Culiun» / «Betrüger» bezeichnet und ge-
sagt, er müsse «fortza era setz prender la patenta parchei ca el

seigig nagin Canttons Bierger»/«vielleicht auch selber ein Patent
erwerben, denn er sei selber kein Kantonsbürger». Frick habe

geantwortet, «Ca el seigig pli Bein Canttons bierger» / «dass er
mehr Kantonsbürger sei» als er (Seeli). Daraufhin habe er Frick
als einen «Cullun ad in billaf» / «Betrüger und einen Schurken»

bezeichnet, derselbe habe ihn «in hallung a in bettler triber» ge-
















































